
Datum: 29.11.2024 Direktorium  
Tel. 233 – 92626 HA II/BA 
AZ: 0262.0-21-0475 
 
Entscheidung über die 
Gewährung eines Zuschusses aus  
Budgetmitteln des Bezirksausschusses 21 
gemäß Vollmacht des Oberbürgermeisters vom 09.04.2018 
 
AntragstellerIn: V.R.K. Pasing/München-West von 1872 e.V. 

 
für die Maßnahme: Volkstrauertag am 17.11.2024 
 
Beschluss des Bezirksausschusses des 21. Stadtbezirkes vom 14.01.2025 
Öffentliche Sitzung 
Sitzungsvorlagen Nr.: 20-26 / V 15411          
 

I. Sachverhalt 
 
Der beiliegende Antrag vom 22.10.2024, hier eingegangen am 23.10.2024, wurde vom Direktorium 
auf die formelle Richtigkeit geprüft. Diese Prüfung umfasst ausschließlich die in den Richtlinien 
enthaltenen Vorgaben für die Gewährung einer Zuwendung aus dem Stadtbezirksbudget. 
 
Die Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses aus dem Stadtbezirksbudget 
entsprechend den Richtlinien liegen 

  vor     nicht vor, jedoch wurde eine Begründung für die 
                                                  verspätete Antragstellung eingereicht. 
 
Es wird ein Zuschuss in Höhe von 270,00 € beantragt. (Festbetragsfinanzierung) 
Nach den Zuschussrichtlinien kann ein Zuschuss 

 in beantragter Höhe 
 nur in Höhe von €            
 nicht 

gewährt werden. 
 
Hinweis: 
Der Antrag vom 22.10.2024, eingegangen am 23.10.2024, betrifft eine Maßnahme am 17.11.2024. 
Damit ist der Antrag gemäß Ziffer 14.2 der Richtlinien grundsätzlich verfristet.  
Nach den Zuschussrichtlinien kann der Antrag dennoch in voller Höhe bewilligt werden, wenn der Be-
zirksausschuss die Begründung akzeptiert und eine Ausnahme beschließt. 
Der Antragsteller wurde darauf aufmerksam gemacht, auch beim Direktorium – Protokollabteilung ei-
nen Antrag einzureichen. Sollte von dort eine Zuwendung erfolgen, wird dies bei der Abrechnung an-
gegeben. 
 
Die Höhe des Stadtbezirksbudgets 2025 steht aufgrund des noch anstehenden Haushaltsbeschlusses 
des Stadtrates derzeit noch nicht fest.  
Auch zu den Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2024, die ggf. erneut bereitgestellt werden können, kann 
erst nach dem Jahresabschluss 2024 eine abschließende Aussage getroffen werden. Sie können aber 
in jedem Fall davon ausgehen, dass für die derzeit vorgelegten Anträge ausreichend Mittel zur Verfü-
gung stehen. Sobald die Höhe des Stadtbezirksbudgets 2025 sowie die Höhe der ggf. erneut bereitge-
stellten Mittel aus dem Haushaltsjahr 2024 abschließend feststeht, werden wir die Bezirksausschüsse 
umgehend informieren. 
 
Die Mittel für den beantragten Zuschuss wären somit 
 

 vorhanden  vorhanden, aber für diese Bezirksausschuss-      
   sitzung liegen weitere Zuschussanträge vor, 
   die die zur Verfügung stehende Summe über- 

 nicht vorhanden.  schreiten. 
II. An den/die Vorsitzende/n 

des Bezirksausschusses 21 
Herr Frieder Vogelsgesang 
___________________ 


